
 

 

 

Häufig gestellte Fragen zum Wechsel 

vom Land zur Autobahn GmbH.   
2. Wechsel zur Autobahn GmbH bei 
einem Verwendungsvorschlag „Bund“  
 

 
1. Muss ich bei einem Wechsel zur Autobahn 

GmbH einen neuen Arbeitsvertrag ab-

schließen? 

Nein, nach den Vorschriften über den Betriebs-

übergang (§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbin-

dung mit § 5 Abs. 1 Fernstraßen-Überleitungsge-

setz) tritt die Autobahn GmbH als neue Arbeitge-

berin per Gesetz in die bisher zum Land bestehen-

den Arbeitsverhältnisse ein. 

 

2. Welche Arbeitsbedingungen gelten für 

mich bei einem Wechsel zur Autobahn 

GmbH?  

Das hängt davon ab, ob die/der Beschäftigte Mit-

glied einer der tarifvertragschließenden Gewerk-

schaften (z.B. ver.di) ist oder nicht. 

Ist die/der Beschäftigte z.B. ver.di-Mitglied, findet 

nach § 4 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz automatisch 

aufgrund beiderseitiger Tarifbindung der Arbeits-

vertragsparteien das Tarifrecht der Autobahn 

GmbH Anwendung.  

Gehört die/der Beschäftigte keiner vertragschlie-

ßenden Gewerkschaft an, findet das Tarifrecht der 

Autobahn GmbH grundsätzlich keine Anwendung. 

Es verbleibt vielmehr gemäß § 613a Abs. 1 Satz 1 

BGB bei der Regelung im Arbeitsvertrag mit dem 

Land über die Geltung des Tarifrechts der Länder 

(TV-L) bzw. des TV-H in Hessen bzw. des TVöD in 

Nordrhein-Westfalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbei wird nach den Arbeitsvertragsmustern der 

Länder in aller Regel die Geltung des Tarifrechts 

der Länder in seiner jeweils geltenden Fassung ver-

einbart sein, sodass es sich um eine dynamische 

Weitergeltung des Ländertarifrechts handelt. Das 

Tarifrecht der Autobahn GmbH findet für Nicht-

mitglieder nur dann Anwendung, wenn sie dies 

vertraglich mit der Autobahn GmbH vereinbaren. 

 

3. Wann habe ich Anspruch auf den einmali-

gen Wechselzuschlag von 1.500,00 Euro? 

Nach § 30 des Einführungs- und Überleitungstarif-

vertrages mit der Autobahn GmbH (EÜTV) ist Vo-

raussetzung für den Anspruch auf den einmaligen 

Wechselzuschlag von 1.500,00 Euro, dass die Be-

schäftigten spätestens bis zum jeweiligen Stichtag 

des Betriebsübergangs in ein Arbeitsverhältnis zur 

Autobahn GmbH wechseln und mit der Autobahn 

GmbH vertraglich die ausschließliche Geltung des 

Tarifrechts der Autobahn GmbH [hierzu Frage 4] 

vereinbaren. Dies gilt auch für die Mitglieder einer 

der tarifvertragschließenden Gewerkschaften. 
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4. Was bedeutet „ausschließliche“ Geltung 

des Tarifrechts der Autobahn GmbH? 

„Ausschließliche“ Geltung des Tarifrechts der Au-

tobahn GmbH bedeutet, dass kein anderes Tarif-

recht, also insbesondere nicht das Tarifrecht der 

Länder (TV-L bzw. TV-H in Hessen bzw. TVöD in 

Nordrhein-Westfalen), neben dem Tarifrecht der 

Autobahn GmbH Anwendung findet. 

 

5. Entfallen bisherige Besitzstände, wenn ich 

die ausschließliche Geltung des Tarifrechts 

der Autobahn GmbH vereinbare? 

Grundsätzlich entfallen keine bisherigen Entgeltbe-

standteile oder andere Rechtspositionen der Be-

schäftigten, weil im EÜTV für Ansprüche, die im 

Tarifrecht der Autobahn GmbH nicht oder ungüns-

tiger geregelt sind als beim Land, umfangreiche 

und inhaltlich sehr weitgehende Besitzstandsrege-

lungen getroffen wurden.  

Sollte – wovon die Tarifvertragsparteien nicht aus-

gehen – eine bisherige Regelung übersehen wor-

den sein, die eine materielle Auswirkung in Höhe 

von mindestens fünf Prozent des Jahresbruttoein-

kommens hat, greift die Härtefallregelung des § 

34 EÜTV.  

Unabhängig davon erhalten alle überwechselnden 

Beschäftigten gemäß § 23 EÜTV neben den kon-

kreten Besitzstandsregelungen einen pauschalen 

Ausgleich für nicht weitergeführte bisherige Leis-

tungen des Arbeitgebers in Höhe von 50,00 Euro 

monatlich (dynamisiert). Ein Nachweis ist dafür 

nicht erforderlich. 

 
6. Gilt der EÜTV auch, wenn ich die aus-

schließliche Geltung des Tarifrechts der 

Autobahn GmbH vereinbare? 

Ja. Für tarifgebundene Beschäftigte gilt der EÜTV 

ohnehin und nicht tarifgebundene Beschäftigte 

vereinbaren mit der Geltung des Tarifrechts der 

Autobahn GmbH auch die Geltung des EÜTV, der 

Teil des Tarifrechts der Autobahn GmbH ist. 

 


